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gangen werden. Der Vorsatz muß die im 
Tatbestand bezeichnete Art und Weise der 
Einwirkung auf das Tier mit umfassen.

5. Nach § 43 kann ausnahmsweise auf 
Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu 
einem Jahr erkannt werden, wenn der Tä
ter die Mißhandlung von Tieren mehrfach 
begangen hat.

6. Ist rohes Verhalten nicht gegeben, kann 
eine Ordnungswidrigkeit wegen Mißhand
lung von Tieren gemäß § 9 OWVO vorlie
gen (vgl. auch §§ 14 und 30 a Abs. 1 
Buchst, b des Gesetzes über das Veterinär
wesen vom 20. 6. 1962, GBl. I 1962 Nr. 5 
S. 55).

7. Strafrechtliche Verantwortlichkeit ge
mäß § 168 kann gegeben sein, wenn durch 
Mißhandlung von Zucht- und Nutztieren 
in wirtschaftlich bedeutsamen Umfange 
fahrlässig Verluste oder Produktionsaus
fall herbeigeführt werden und der Täter 
damit berufliche Pflichten als Verantwort
licher für die Haltung, Fütterung und 
Pflege dieser Tiere vorsätzlich verletzt.
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